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(54) Wärmeerzeugendes Element und Heizvorrichtung umfassend ein wärmeerzeugendes 
Element

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein wärmeer-
zeugendes Element (1), insbesondere zur Lufterwär-
mung in einem elektrischen Zuheizer eines Kfz, umfas-
send wenigstens ein PTC-Heizelement (5) und ein das
PTC-Heizelement (5) umgebendes, isolierendes Gehäu-
se (2, 3) sowie elektrische Leiterbahnen (10), deren In-
nenflächen an gegenüberliegenden Seiten des PTC-Hei-
zelementes (5) anliegen. Zur Verbesserung dieses wär-
meerzeugenden Elementes hinsichtlich der Wärmeüber-
tragung und der Isolierung insbesondere bei einem Ein-
satz mit Betriebspannungen von bis zu 500 V wird mit
der vorliegenden Erfindung vorgeschlagen, die Außen-
flächen der elektrischen Leiterbahnen jeweils von einer
Isolierschicht (7) zu überdecken, die wenigstens zwei
miteinander verbundenen Kunststofffolien (30, 32; 34,
36) umfasst, wobei die Isolierschichten fest mit dem Ge-
häuse zu verbinden. Die vorliegende Erfindung betrifft
ferner eine Heizvorrichtung zur Lufterwärmung mit meh-
reren wärmeerzeugenden Elementen (60) umfassend
wenigstens ein PTC-Element (6) und an gegenüberlie-
genden Seitenflächen des PTC-Elementes (6) anliegen-
de elektrische Leiterbahnen (4) und in parallelen Schich-
ten angeordneten wärmeabgebenden Elementen (56),
die an gegenüberliegenden Seiten des wärmeerzeugen-
den Elementes (60) angelegt gehalten sind, welches zur
Verbesserung des Wärmeaustrags und im Hinblick auf
eine hohe Sicherheit bei Hochstromanwendungen ge-
mäß der vorliegenden Erfindung wärmeabgebende Ele-
mente hat, die unter Zwischenlage einer Isolierschicht
an gegenüberliegenden Seiten des wärmeabgebenden

Elementes (56) anliegen, die wenigstens zwei miteinan-
der verbundene Kunststofffolien (30, 32, 34, 36) umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein wärmeer-
zeugendes Element einer Heizvorrichtung zur Lufterwär-
mung, umfassend wenigstens ein PTC-Element und an
gegenüberliegenden Seitenflächen des PTC-Elementes
anliegende elektrische Leiterbahnen. Ein solches wär-
meerzeugendes Element ist beispielsweise aus der auf
die vorliegende Anmelderin zurückgehenden EP 1 061
776 bekannt.
[0002] Das wärmeerzeugende Element wird insbe-
sondere in einem Zuheizer für ein Kraftfahrzeug einge-
setzt und umfasst mehrere in einer Reihe hintereinander
angeordnete PTC-Elemente, die über sich parallel zu-
einander erstreckende, flächig an gegenüberliegenden
Seiten der PTC-Elemente anliegende elektrische Leiter-
bahnen bestromt werden. Die Leiterbahnen sind übli-
cherweise durch parallele Blechstreifen gebildet. Die so
gebildeten wärmeerzeugenden Elemente werden bei-
spielsweise in einer Heizvorrichtung zur Lufterwärmung
in einem Kraftfahrzeug eingesetzt, welche mehrere
Schichten von wärmeerzeugenden Elementen umfasst,
an deren gegenüberliegenden Seiten wärmeabgebende
Elemente anliegen. Diese wärmeabgebenden Elemente
werden über eine Haltevorrichtung in relativ gutem wär-
meübertragenden Kontakt an die wärmeerzeugenden
Elemente angelegt.
[0003] Bei dem vorerwähnten Stand der Technik ist
eine Halteeinrichtung der Heizvorrichtung durch einen
Rahmen gebildet, in dem mehrere parallel zueinander
verlaufende Schichten von wärmeerzeugenden und wär-
meabgebenden Elementen unter Federvorspannung ge-
halten sind. Bei einer alternativen Ausgestaltung, die
ebenfalls eine gattungsgemäße Heizvorrichtung offen-
bart und die beispielsweise in der EP 1-467 599 beschrie-
ben ist, wird das wärmeerzeugende Element durch meh-
rere in einer Reihe in einer Ebene hintereinander ange-
ordnete PTC-Elemente, die auch als Keramik-Elemente
bzw. Kaltleiter bezeichnet werden, gebildet, die an ge-
genüberliegenden Seitenflächen durch an diesen anlie-
gende Leiterbahnen bestromt werden. Eine der Leiter-
bahnen wird durch ein umfänglich geschlossenes Profil
gebildet. Die andere Leiterbahn durch einen Blechstrei-
fen, der unter Zwischenlage einer elektrischen isolieren-
den Schicht an dem umfänglich geschlossenen metalli-
schen Profil abgestützt ist. Die wärmeabgebenden Ele-
mente werden durch in mehreren parallelen Schichten
angeordnete Lamellen gebildet, die sich rechtwinklig zu
dem umfänglich geschlossenen Metallprofil erstrecken.
Bei der aus der EP 1 467 599 bekannten gattungsgemä-
ßen Heizvorrichtung sind mehrere in der vorstehend be-
schriebenen Weise gebildete umfänglich geschlossene
Metallprofile vorgesehen, die parallel zueinander ange-
ordnet sind. Die Lamellen erstrecken sich teilweise zwi-
schen den umfänglich geschlossenen Profilen und über-
ragen diese teilweise.
[0004] Bei den vorerwähnten wärmeerzeugenden Ele-
menten besteht das Erfordernis, dass die elektrischen

Leiterbahnen elektrisch gut mit den PTC-Elementen kon-
taktiert sein müssen. Andernfalls ergibt sich das Problem
eines erhöhten Übergangswiderstandes, welches insbe-
sondere beim Einsatz der wärmeerzeugenden Elemente
in Zuheizern für Kraftfahrzeuge wegen der hohen Ströme
dazu führen kann, dass eine lokale Überhitzung auftritt.
Durch dieses thermische Ereignis kann das wärmeer-
zeugende Element geschädigt werden. Darüber hinaus
handelt es sich bei den PTC-Elementen um selbstregeln-
de Widerstandsheizer, die mit erhöhter Temperatur eine
geringere Wärmeleistung abgeben, so dass eine lokale
Überhitzung zur Störung der selbstregelnden Eigen-
schaften der PTC-Elemente führen kann.
[0005] Im übrigen können sich bei hohen Temperatu-
ren im Bereich eines Zuheizers Dämpfe bzw. Gase ent-
wickeln, die zu einer unmittelbaren Gefährdung der in
dem Fahrgastraum befindlichen Personen führen kön-
nen.
[0006] Entsprechend problematisch ist die Verwen-
dung der gattungsgemäßen wärmeerzeugenden Ele-
mente auch bei hohen Betriebsspannungen, beispiels-
weise bei Spannungen bis zu 500 V. Hier besteht zum
Einen das Problem, dass die die wärmeabgebenden Ele-
mente anströmende Luft Feuchtigkeit und/oder Schmutz
mit sich führt, die in die Heizvorrichtung eindringen und
hier einen elektrischen Überschlag, d.h. einen Kurz-
schluss verursachen können. Zum anderen besteht
grundsätzlich das Problem, im Bereich der Heizvorrich-
tung arbeitende Personen vor den stromführenden Tei-
len der Heizvorrichtung bzw. des wärmeerzeugenden
Elementes zu schützen.
[0007] Aus der WO 99/18756 ist ein Tauchsieder mit
PTC-Heizelemente bekannt, welche zwischen elektri-
schen Leiterbahnen angeordnet sind, die jeweils zur Iso-
lierung der elektrischen Leiterbahnen gegenüber dem
metallischen Gehäuse des Tauchsieders mit Isolier-
schichten belegt sind. Bei diesem Stand der Technik
schließt das Gehäuse die PTC-Heizelemente dichtend
ein. Zur Isolierung ist zwischen dem Gehäuse und dem
wärmeerzeugenden Element jeweils eine Platte aus ei-
ner isolierenden Keramik vorgesehen.
[0008] Mit der vorliegenden Erfindung soll ein wärme-
erzeugendes Element einer Heizvorrichtung sowie eine
entsprechende Heizvorrichtung angegeben werden, die
eine erhöhte Sicherheit bieten. Dabei will die vorliegende
Erfindung insbesondere die Sicherheit hinsichtlich eines
möglichen elektrischen Überschlags erhöhen.
[0009] Speziell soll mit der vorliegenden Erfindung
auch eine Heizvorrichtung mit mehreren wärmeerzeu-
genden Elementen, umfassend wenigstens ein PTC-Ele-
ment und an gegenüberliegenden Seitenflächen des
PTC-Elementes anliegende elektrische Leiterbahnen
und mehreren in parallelen Schichten angeordneten wär-
meabgebenden Elementen, die an gegenüberliegenden
Seiten des wärmeerzeugenden Elementes angelegt ge-
halten sind, angegeben werden, welche sich mit hohen
Strömen sicher und wirkungsvoll betreiben lässt.
[0010] Zur Lösung des Problems hinsichtlich des wär-
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meerzeugenden Elementes wird mit der vorliegenden
Erfindung vorgeschlagen, das vorerwähnte wärmeer-
zeugende Element dadurch weiterzubilden, dass die Au-
ßenflächen der elektrischen Leiterbahnen jeweils von ei-
ner Isolierschicht überdeckt sind, die wenigstens zwei
miteinander verbundene Kunststofffolien umfasst und
dass die Isolierschichten fest mit dem Gehäuse verbun-
den sind.
[0011] Es hat sich gezeigt, dass eine sehr gute Durch-
schlagfestigkeit beispielsweise von 4 kV und mehr er-
reicht werden kann, wenn eine mehrlagige Folie unmit-
telbar auf die Leiterbahn gegebenenfalls auch unter Zwi-
schenschaltung einer Keramikschicht vorgesehen wird.
Diese mehrlagige Folie wird vorzugsweise mit der Kera-
mikschicht bzw. der Leiterbahn direkt durch Laminieren
verklebt. Durch die Verwendung einer mehrlagigen Folie
kann bei im Grunde gleicher Schichtdicke gegenüber ei-
ner einlagigen Folie ein besserer mechanischer Schutz
erreicht werden, da die miteinander verbundenen Folien
mechanische Beanspruchungen besser ohne Rissbil-
dung und Versagen aufnehmen können, als eine einla-
gige Folie. Dementsprechend kann zur Verbesserung
der Wärmeübertragung bei gleicher oder gar besserer
mechanischer Festigkeit die Schichtdicke der Isolier-
schicht vermindert werden. Die Isolierschicht kann allein
durch die mehrlagige Folie gebildet sein, die vorzugswei-
se an der Außenseite des wärmeerzeugenden Elemen-
tes vorgesehen ist, so dass ein wärmeabgebendes Ele-
ment, beispielsweise eine Lamellenlage, unmittelbar ge-
gen die Folie anliegt. Alternativ kann zwischen der Folie
und der Leiterbahn auch eine oder mehrere Keramik-
schichten als Teil der Isolierschicht vorgesehen sein.
[0012] Die Isolierschicht sollte vorzugsweise unmittel-
bar an den elektrischen Leiterbahnen anliegen, so dass
der Wärmetransport von den wärmeerzeugenden Ele-
menten zu den wärmeabgebenden Elementen nur in ei-
nem geringen Maß beeinträchtigt wird. Die Isolierschicht
sollte eine möglichst gute Wärmeleitfähigkeit haben. An-
gestrebt wird eine Wärmeleitfähigkeit von mehr als 4 W/
(m K). Als zweckmäßig im Hinblick auf einen möglichst
guten Schutz vor Kurzschluss hat sich eine Isolierschicht
mit einer elektrischen Isolation von mehr als 6 kV/mm
erwiesen. Die Isolierschicht sollte vorzugweise in Quer-
richtung des Schichtaufbaus eine elektrische Durch-
schlagsfestigkeit von wenigstens 2000 V vorzugsweise
von wenigstens 3000V haben.
[0013] Bei dem erfindungsgemäßen wärmeerzeugen-
den Element sind die Isolierschichten fest mit dem Ge-
häuse verbunden, welches ein isolierendes Gehäuse ist.
Die Isolierschichten liegen außenseitig an den elektri-
schen Leiterbahnen an und decken diese ab. Diese wie-
derum nehmen zwischen sich das wenigstens eine PTC-
Element auf, welches von dem isolierenden Gehäuse
umgeben ist. Dementsprechend ergibt sich ein Aufbau,
bei dem die Ober- und Unterseite des wärmeerzeugen-
den Elementes von der Isolierschicht abgedeckt ist, wäh-
rend die sich dazwischen erstreckende Stirnseite des
wärmeerzeugenden Elementes von dem isolierenden

Gehäuse eingenommen wird. Dementsprechend ist das
wenigstens eine PTC-Element durch das Gehäuse und
den mit dem Gehäuse fest verbundenen Isolierschichten
von der Umgebung abgeschlossen aufgenommen und
eingekapselt. Das Gehäuse kann für sich mehrere Auf-
nahmeöffnungen zur Aufnahme einzelner oder mehrerer
PTC-Heizelemente ausbilden. Auch kann die Wandung
einer durch das Gehäuse gebildeten Aufnahme für meh-
rere PTC-Heizelemente konturiert ausgebildet sein, um
einzelnen PTC-Elemente voneinander zu beabstanden
bzw. um Teilungen auszubilden. So kann beispielsweise
eine längliche Gehäuseaufnahme für die Anordnung
mehrerer PTC-Elemente in einer Reihe hintereinander
ausgebildet sein, wobei die Aufnahme für einzelne PTC-
Elemente durch nach innen vorspringende Stege abge-
teilt ist.
[0014] Sofern gewünscht, kann die Isolierschicht di-
rekt mit der elektrischen Leiterbahn verklebt werden. Zur
Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit zwischen der Lei-
terbahn und der Isolierschicht sollte der Kleber in einer
möglichst dünnen Schicht von unter 20 Pm vorgesehen
sein. Aus gleichen Gründen ist die Kunststofffolie vor-
zugsweise auf die Keramikplatte auflaminiert, sofern ei-
ne solche vorgesehen ist. Die Folie hat vorzugsweise
einseitig eine Wachsschicht von zwischen 10 bis 15 Pm,
die insbesondere unter den Betriebsbedingungen des
wärmeerzeugenden Elementes, d.h. bei höheren Tem-
peraturen von ca. 80°C, und beim Anpressen der Isolier-
schicht gegen die Leiterbahn aufschmilzt und eine effi-
ziente Wärmeübertragung ermöglicht. Hierbei wirkt es
förderlich, die Heizvorrichtung aus sich parallel erstrek-
kenden Lagen von wärmeerzeugenden und wärmeab-
gebenden Elementen in einem Rahmen anzuordnen und
diesen Schichtaufbau unter Federvorspannung in dem
Rahmen zu halten, wie dies grundsätzlich bereits aus
der auf die Anmelderin zurückgehenden EP 0 350 528
bekannt ist. Eine alternative Ausgestaltung wurde bei-
spielsweise in der EP 1 515 588 beschrieben.
[0015] Das wärmeerzeugende Element kann für sich
durch mehrere hintereinander angeordnete PTC-Ele-
mente, diese beidseitig bedeckende Leiterbahnen, so-
wie die Leiterbahnen jeweils außenseitig umgebende
Isolierschichten gebildet sein. Alle Bauteile dieses
Schichtaufbaus können miteinander verbunden, insbe-
sondere verklebt sein. Die elektrisch leitende Isolier-
schicht sollte hierbei vorzugsweise die elektrische Lei-
terbahn überragen, so dass sich die elektrisch leitenden
und bestromten Bauteile des wärmeerzeugenden Ele-
mentes mit Abstand hinter den äußeren, isolierten Kan-
ten des wärmeerzeugenden Elementes befinden. Die
elektrische Leiterbahn kann die Isolierschicht zur Ausbil-
dung einer elektrischen Kontaktierstelle überragen.
[0016] Zur genauen Positionierung der PTC-Elemente
wird gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der vorliegenden Erfindung vorgeschlagen, an dem wär-
meerzeugenden Element einen an sich bekannten Po-
sitionsrahmen vorzusehen, der eine Rahmenöffnung zur
Aufnahme des wenigstens einen PTC-Elementes aus-
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bildet und der als isolierendes Gehäuse im Sinne der
vorliegenden Erfindung angesehen werden kann. Dieser
an sich bekannte Positionsrahmen ist beispielsweise in
der vorerwähnten EP 0 350 528 beschrieben und wird
üblicherweise aus einem nicht leitenden Material, insbe-
sondere einem Kunststoffmaterial hergestellt. Der Posi-
tionsrahmen wird üblicherweise als längliches Bauteil
ausgebildet, der in der Ebene des bzw. der PTC-Elemen-
te des wärmeerzeugenden Elementes für eine oder meh-
rere PTC-Elemente eine Rahmenöffnungen ausspart. In
dieser Rahmenöffnung sind das bzw. die PTC-Elemente
positioniert. Ein solcher Positionsrahmen kann im we-
sentlichen das isolierende Gehäuse bilden und ober- und
unterseitig fest mit den Isolierschichten verbunden sein.
Hierzu können die Isolierschichten mit dem Positions-
rahmen verklebt oder verschweißt sein. Auch kann das
Kunststoffmaterial des isolierenden Gehäuses umge-
formt werden, um die Isolierschichten mit dem Gehäuse
zu verbinden. Jede Art der Verbindung, die geeignet ist,
eine feste und vorzugsweise dichte Verbindung zwi-
schen der Isolierschicht und dem Gehäusematerial zu
schaffen, ist geeignet für die Verwirklichung der Erfin-
dung.
[0017] Zur weiteren Verbesserung der miteinander
verklebten Kunststofffolien wird gemäß einer bevorzug-
ten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung vorge-
schlagen, dass diese Kunststofffolien unter Einschluss
eines Fasergewirkes miteinander verbunden sind. Die
Kunststofffolien können beispielsweise beidseitig auf
das Fasergewirke auflaminiert werden. Das Fasergewir-
ke kann beispielsweise lediglich aus im Wesentlichen
parallel zueinander vorgesehenen, sich nicht oder kaum
überlappenden Fasersträngen bestehen. Vorzugsweise
wird indes ein Fasergewebe verwendet, welches mehr-
achsige Spannungszustände innerhalb des Verbundes
der wenigstens zwei Kunststofffolien mit dem dazwi-
schen angeordneten Fasergewebe besser aushalten
kann. Zu empfehlen ist die Verwendung von Fasern, de-
ren elektrische Leitfähigkeit gering ist. Auch im Hinblick
auf die thermische Beanspruchung der Fasern des Ge-
wirkes wird gemäß einer bevorzugten Weiterbildung vor-
geschlagen, ein Gewebe aus Glasfasern zu verwenden.
Die Fasern des Gewirkes sind weiterhin vorzugsweise
silikongetränkt, so dass sich ein im Wesentlichen luftfrei-
er Einschluss des Fasergewirkes zwischen den Kunst-
stofffolien ergibt. Bei einer vollständigen Benetzung
sämtlicher Faserstränge des Gewirkes ergibt sich im Üb-
rigen auch eine feste und daher gute Verbindung zwi-
schen den einander gegenüberliegenden Folienlagen.
[0018] Insbesondere zur äußeren Isolierung von wär-
meerzeugenden Elementen, die in einer Heizvorrichtung
zur Lufterwärmung beispielsweise für die Beheizung des
Fahrzeuginnenraumes eines Kraftfahrzeuges eingebaut
sind, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenigstens zwei
mehrlagige Kunststofffolien miteinander zu verkleben
und diese an der Außenseite des wärmeerzeugenden
Elementes, die Leiterbahnen mittelbar oder unmittelbar
abdecken, vorzusehen. Jede einzelne der mehrlagigen

Folien umfasst wenigstens zwei miteinander verklebte
Kunststofffolien. Als sehr wirkungsvoller Vorschlag im
Hinblick auf eine gute Wärmeübertragung durch die Iso-
lierschicht nach außen und im Hinblick auf eine zuver-
lässige und hinreichende Isolierung hat sich eine Isolier-
schicht erwiesen, die zwei mehrlagige und miteinander
verklebte Folien umfasst, wobei jede der mehrlagigen
Folien zwei miteinander verklebte Kunststofffolien hat,
die unmittelbar oder unter Zwischenlage eines Faserge-
wirkes miteinander verklebt sind.
[0019] Für die speziell ins Auge gefassten hochvolti-
gen Anwendungen haben sich in Versuchen zur Über-
schlagfestigkeit der Folien solche Kunststofffolien als be-
sonders wirkungsvoll erwiesen, die eine Durchschlags-
festigkeit von wenigstens 1,05 kV haben. Diese Durch-
schlagsfestigkeit wird von jeder einzelnen der Folien be-
reitgestellt, die für sich miteinander verbunden sind. Die
Dicke jeder einzelnen Kunststofffolie sollte zwischen
0,05 und 0,09 mm, vorzugsweise zwischen 0,06 und 0,08
mm liegen. Geeignete Materialien zur Ausbildung der
Kunststofffolie sind Polyimid, Polyamid, Silicon oder Te-
flon (PTFE). Die miteinander verklebten Lagen können
stoffidentisch ausgebildet oder aus unterschiedlichen
Kunststoffmaterialien gebildet sein. Im Hinblick auf eine
gute mechanische Festigkeit der miteinander verbunde-
nen Kunststofffolien sind diese vorzugsweise blasenfrei
miteinander verbunden, beispielsweise durch Laminie-
ren. Geeignet zum Verbinden der beiden Kunststofffolien
ist insbesondere ein Silikon enthaltender Kleber.
[0020] Zur umfänglichen Isolation des PTC-Heizele-
mentes mit daran anliegenden Leiterbahnen wird gemäß
einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung vorgeschlagen, die Isolierschicht jeweils
mittels Umspritzen mit einem Gehäuse zu verbinden.
Dieses Gehäuse kann dabei aus zwei Gehäuseschalen
bestehen, welche miteinander verbunden sind. Als be-
sonders geeignet haben sich Gehäuseschalen erwiesen,
die zwei Gehäuseelemente umfassen, die unter Zwi-
schenlage eines kompressiblen Elementes aneinander
anliegen, dessen Dichtungswirkung sich bei einer Druck-
beaufschlagung des wärmeerzeugenden Elementes von
außen verbessert. Dabei wird insbesondere an einen
Einbau der wärmeerzeugenden Elemente in einem Rah-
men einer elektrischen Heizvorrichtung gedacht, in wel-
chem das wenigstens eine wärmeerzeugende Element
und außenseitig daran anliegende wärmeabgebende
Elemente unter Vorspannung einer Feder gehalten und
gegeneinander gelegt sind, wobei sich die Feder an der
Innenseite des Rahmens abstützt.
[0021] Zur Verbesserung der Festigkeit des Gehäuses
wird gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der vorliegenden Erfindung vorgeschlagen, die Isolier-
schicht unter Einschluss jedenfalls der Ränder der Lei-
terbahn mit dem Gehäuse mittels Umspritzen zu verbin-
den. Das das Gehäuse bildende Kunststoffmaterial um-
schließt dementsprechend zumindest einen Randbe-
reich der üblicherweise aus einem Blechband gebildeten
Leiterbahn, so dass ein verhältnismäßig steifes und hin-
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sichtlich seiner Kontur fest vorgegebenes Gehäuse ge-
bildet ist. Das Gehäuse wird vorzugsweise aus einem
thermoplastischen Elastomer, oder aus Silikon gebildet.
[0022] Zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegen-
den nebengeordneten Problems in Bezug auf die Heiz-
vorrichtung wird vorgeschlagen, die vorerwähnte Heiz-
vorrichtung dadurch weiterzubilden, dass die wärmeab-
gebenden Elemente unter Zwischenlage einer wenig-
stens zwei miteinander verbundene Kunststofffolien um-
fassenden Isolierschicht an den gegenüberliegenden
Seiten des wärmeerzeugenden Elementes anliegen. Da-
nach liegen die beiden Kunststofffolien an der Außensei-
te des wärmeerzeugenden Elementes und bilden die An-
lagefläche für ein wärmeabgebendes Element, welches
beispielsweise aus einem mäandrierend gebogenen Alu-
minium- oder Kupferband gebildet ist.
[0023] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung von Ausführungsbeispielen der Erfindung
in Verbindung mit der Zeichnung. In dieser zeigen:

Figur 1 Eine Querschnittsansicht eines ersten Aus-
führungsbeispiels eines wärmeerzeugenden
Elementes mit daran anliegenden Radiator-
elementen eines elektrischen Zuheizers;

Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines wär-
meerzeugenden Elementes;

Figur 3 die bei den Ausführungsbeispielen gemäß
den Figuren 1 und 2 verwendete Isolierfolie in
einer perspektivischen Seitenansicht der ein-
zelnen Lagen der Isolierfolie; und

Figur 4 eine perspektivische Seitenansicht eines
Ausführungsbeispiels einer Heizvorrichtung.

[0024] Die Figur 1 zeigt eine Querschnittsansicht eines
ersten Ausführuhgsbeispietes eines wärmeerzeugen-
den Elementes 1, welches zwei längliche U-förmige Ge-
häuseelemente 2,3 umfasst, die jeweils als Kunst-
stoffspritzgussteile gefertigt sind. Die Gehäuseschalen-
elemente 2, 3 haben jeweils an gegenüberliegenden
Querseiten einen Blechstreifen 10 und eine daran anlie-
gende Isolierschicht 7. Die Ränder der jeweiligen Blech-
streifen 10 sind von dem die Gehäuseelemente 2, 3 im
wesentlichen bildenden Kunststoffmaterial eingehüllt.
Die beiden Blechstreifen 10 sind durch Umspritzen mit
dem jeweiligen Kunststoffmaterial der Gehäuseelemen-
te 2, 3 verbunden. An der Außenseite der jeweiligen Ge-
häuseelemente 2, 3 und die Blechstreifen 10 an deren
Längsrand überdeckend ist eine Isolierfolie 9 aufge-
bracht, durch die vorliegend die auf der Außenseite des
wärmeerzeugenden Elementes 1 vorgesehene Isolier-
schicht 7 ausschließlich gebildet wird und die im weiteren
noch ausführlich beschrieben wird.
[0025] Die einander gegenüberliegenden Stirnseiten
der parallel vorgesehen Stege der U-förmigen Gehäu-

seelemente 2, 3 schließen sich zwischen sich einen
Dichtstreifen 4 ein, der den durch die beiden Gehäusee-
lemente 2, 3 gebildeten und ein PTC-Heizelement 5 auf-
nehmenden Innenraum umfänglich nach außen abdich-
tet. Die Dichtwirkung des Dichtstreifens nimmt mit einer
von außen auf das Gehäuse 2, 3 wirkenden Druckkraft
zu.
[0026] Die Stärke des Dichtstreifens 4 ist so gewählt,
dass denkbare dickenmäßige Fertigungstoleranzen we-
nigstens eines PTC-Elementes 5 durch Kompression
des Dichtstreifens 4 ohne Aneinanderstoßen der beiden
Gehäuseelemente ausgeglichen werden können. In die-
sem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, das PCT-
Heizelemente fertigungsbedingt gewissen maßlichen
Schwankungen unterliegen. Sofern die elastischen Ei-
genschaften und die Dimension des Dichtstreifens 4 an-
gepasst gewählt wird, können solche dickenmäßigen To-
leranzen durch Kompression des Dichtstreifens ausge-
glichen werden, so dass bei den denkbaren dickenmä-
ßigen Abweichungen grundsätzlich eine umfängliche
Abdichtung das PTC-Heizelement aufnehmenden In-
nenraums gegeben ist.
[0027] Die Kompression des sich an gegenüberliegen-
den Stirnseiten der beiden Gehäuseelemente 2,3 abstüt-
zenden Dichtstreifens aus einem kompressiblen Kunst-
stoff führt zu einer gewissen Beweglichkeit der beiden
Gehäuseelemente 2,3 quer zu einer Ebene, die sich par-
allel zu dem unteren bzw. oberen Blechstreifen 6,7 er-
streckt. Mit zunehmendem Druck von außen auf das wär-
meerzeugende Element 1 steigt die Abdichtungswirkung
durch den kompressiblen Kunststoff.
[0028] Wie üblich können die Leiterbahnen am stirn-
seitigen Ende der Gehäuseelemente 2,3 diese überra-
gen, um dort, gegebenenfalls die Außenseite eines die
wärmeerzeugende Elemente umgebenden und unter
Vorspannung in einem Schichtaufbau haltenden Rah-
men zu überragen und dort elektrische Rahmenan-
schlüsse auszubilden.
[0029] In Figur 2 ist eine Querschnittsansicht eines
zweiten Ausführungsbeispiels gezeigt. Gleiche Bauteile
sind gegenüber dem in Figur 1 gezeigten Ausführungs-
beispiel mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.
[0030] Figur 2 zeigt ein alternatives Ausführungsbei-
spiel eines wärmeerzeugenden Elementes 1 in Quer-
schnittsansicht mit einem Gehäuse bestehend aus ei-
nem Gehäuseschalenelement 2, und einem Schalenge-
genelement 3, die schalenförmig ausgebildet sind. Beide
Gehäuseelemente 2,3 sind als Kunststoffspritzgussteile
gefertigt, an denen mittels Umspritzen sowohl eine Iso-
lierfolie 9 wie auch eine innenseitig unmittelbar daran
anliegende, das PTC-Heizelement 5 kontaktierende
Blechbahn 10 befestigt sind. Auf die Außenseiten der
Blechbahn 10 ist die mehrlagige Folie 9 als Teil der Iso-
lierschicht vorgesehen. Diese Isolierfolie 9 ist durch Ka-
schieren unmittelbar auf den Blechstreifen 10 aufge-
bracht. Das so gebildete plattenförmige Element ist durch
Umspritzen mit dem die Gehäuseelemente bildenden
Kunststoffmaterial, welches vorzugsweise Silikon ist,
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verbunden. In dieser Richtung ist das wärmeerzeugende
Element 1 relativ dünn, so dass von dem PTC-Heizele-
ment erzeugte Wärme nahezu ungehindert durch Lei-
tung zu einem Radiatorelement 11 gelangen kann. Die
Radiatorelemente 11 werden bei dem gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel zusätzlich durch das Kunststoffmaterial
der beiden Gehäuseelemente 2,3 seitlich gefasst und so
in Position gehalten. Speziell überragen die durch Um-
spritzen erzeugte Ränder der Gehäuseelemente 2,3 die
Aluminiumoxidschicht 8 außenseitig, wodurch die unmit-
telbar an der Aluminiumoxidschicht 8 anliegenden Ra-
diatorelemente 11 nicht quer zu dem in Figur 2 gezeigten
Schichtaufbau verschoben werden können.
[0031] Wie das Ausführungsbeispiel in Figur 1 hat
auch das in Figur 2 gezeigte Ausführungsbeispiel zur
fertigungstechnischen Vereinfachung zwei identisch
ausgebildete Gehäuseelemente 2, 3. Jeweils eine der
durch die Ränder gebildeten Stirnseiten der jeweiligen
Gehäuseelemente 2 bzw. 3 hat eine Nut 20; die andere
Stirnseite wird von einer Feder 21 überragt. Die Feder
21 eines der Gehäuseelemente 2,3 ist in der komple-
mentär ausgebildeten Nut 20 des andere Gehäusee-
lementes 3,2 im Eingriff, so dass das Innere des Gehäu-
ses 2,3 abgedichtet ist. Hierzu sollte darauf geachtet wer-
den, dass die Breite der Nut 20 nur unwesentlich größer
als die Dicke der Feder 21 ist. Die Tiefe der Nut 20 bzw.
die Länge der Feder 21 sind so gewählt, dass bei in dem
Gehäuse aufgenommenen PTC-Elementen 5 diese flä-
chig an den Blechstreifen 10 anliegen und dass die Ge-
häuseelemente 2,3 bei Schrumpfung und/oder Setzbe-
trägen bzw. aufgrund von Fertigungstoleranzen insbe-
sondere auf Seiten der PTC-Elemente 5 zumindest noch
geringfügig aufeinander zu bewegt werden können und
bei den zu erwartenden Fertigungstoleranzen bzw. Wär-
medehnungen Nut 20 bzw. Feder 21 mit hinreichender
Überlappung zur Abdichtung des Gehäuses im Eingriff
sind.
[0032] Die Figur 3 zeigt eine perspektivische Seiten-
ansicht von in Explosionsdarstellung gezeigten Lagen
der Isolierfolie 9, die auf der Außenseite des zuvor dis-
kutierten wärmeerzeugenden Elementes vorgesehen
ist. Die Isolierfolie 9 hat sechs Lagen und besteht aus
zwei jeweils zweilagigen Kunststofffolien 30, 32, 34, 36,
die jeweils identisch ausgebildet sind, eine Dicke von
0,07 mm haben und aus Silikon bestehen. Jede der
Kunststofffolien 30 bis 36 hat eine Durchschlagfestigkeit
von mehr als 1,05 kV. Die äußere Kunststofffolie 30 ist
mit der benachbarten Kunststofffolie 32 unter Zwischen-
lage eines Glasfasergewebes 38 verklebt. Das Glasfa-
sergewebe 38 besteht aus im Wesentlichen rechtwinklig
zueinander angeordneten Glasfasersträngen, die mit-
einander verwebt sind. Die Glasfaserstränge sind mit Si-
likon durchtränkt. Der Zwischenraum zwischen den
Kunststofffolien 30 und 32 ist insgesamt mit Silikon aus-
gefüllt. Durch die beiden Folien 30, 32 und das dazwi-
schen eingeschlossene Glasfasergewebe 38 ist eine
zweilagige glasfaserverstärkte Folie 40 gebildet. Einen
entsprechenden Aufbau hat eine darunter liegende

zweilagige glasfaserverstärkte Folie 42. Die zweilagigen
glasfaserverstärkten Folien 40, 42 sind jeweils für sich
mit einer Klebeschicht verbunden, wodurch sich eine
sechslagige Isolierfolie 9 umfassend zwei Glasfaserge-
webe 38 und vier Kunststofffolien 30, 32, 34 und 36 ge-
bildet ist. Die zwischen den mehrlagigen Folien 40, 42
vorgesehene Klebeschicht besteht aus Silikonkleber.
[0033] Die Isolierschicht ist nicht auf das in Figur 3 ge-
zeigte Ausführungsbeispiel beschränkt. So können dem
Glasfasergewebe 38 auch weitere Kunststofffolien vor-
gesehen sein. Es sollten wenigsten zwei Folien mitein-
ander verbunden sein, die eine Verbundfolie mit einer
Durchschlagfestigkeit von 2,0 kV und mehr hat. Vorzugs-
weise werden drei dieser Verbundfolien als Isolierschicht
eingesetzt. Dabei ergibt sich eine sechslagige Isolier-
schicht, bei welcher jede einzelne isolierende Kunststoff-
folie eine Durchschlagsfestigkeit von wenigstens 1,0 kV
hat. Ziel ist es, ein wärmeerzeugendes Element zum Ein-
sätz in einem Zuheizer für die Automobilindustrie anzu-
geben, bei der das wärmeerzeugende Element jeweils
mit einer Durchschlagsfestigkeit von 300 Volt gesichert
ist. Diese Sicherung erfolgt an den Ober- und Unterseiten
des wärmeerzeugenden Elementes, an welchen übli-
cherweise Radiatorelemente anliegen, ausschließlich
durch die Isolierschicht 9. An den Stirnseiten, d.h. den
sich hierzu regelmäßig rechtwinklig erstreckenden Sei-
ten des wärmeerzeugenden Elementes 1 wird ein ent-
sprechender Schutz durch das Kunststoffmaterial des
Gehäuses 2, 3 bereitgestellt. Im Hinblick auf eine mög-
lichst gute Durchschlagsfestigkeit bei einem Einsatz des
wärmeerzeugendes Elementes mit Betriebsspannungen
von bis zu 500 Volt sollten die Isolierschichten jeweils
mittels Umspritzen und daher dicht in den Gehäusee-
lementen 2, 3 aufgenommen sein.
[0034] In Fig. 4 ist ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Heizvorrichtung gezeigt. Diese umfasst
eine Halteeinrichtung in Form eines umfänglich ge-
schlossenen Rahmens 52, der durch zwei Rahmenscha-
len 54 gebildet ist. Innerhalb des Rahmens 52 werden
mehrere parallel zueinander verlaufende Schichten von
identisch ausgebildeten wärmeerzeugenden Elementen
(beispielsweise nach Fig. 1 oder 2) aufgenommen. Fer-
ner enthält der Rahmen 52 eine nicht gezeigte Feder,
durch die der Schichtaufbau unter Vorspannung in dem
Rahmen 52 gehalten wird. Vorzugsweise werden sämt-
liche wärmeabgebenden Elemente 56 unmittelbar be-
nachbart zu einem wärmeerzeugenden Element 60 an-
geordnet. Die in den Fig. 4 dargestellten wärmeabge-
benden Elemente 56 sind durch mäandrierend geboge-
ne Aluminium-Blechstreifen gebildet -also identisch zu
den Radiatorenelementen 11 gemäß Fig. 1 bzw. 2. Die
wärmeerzeugenden Elemente befinden sich zwischen
diesen einzelnen wärmeabgebenden Elementen 56 und
hinter den Längsstreben 58 eines die Luftein- bzw. Aus-
trittsöffnung des Rahmens 52 durchsetzenden Gitters.
Eine dieser Längsstreben 58 ist in der Mitte des Rahmens
52 aus Gründen der Darstellung weggenommen, so dass
dort ein wärmeerzeugendes Element 60 zu erkennen ist.
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[0035] Da die wärmeabgebenden Elemente 56 unter
Zwischenlage einer Isolierschicht 8 gegen die stromfüh-
renden Teile anliegen, sind die wärmeabgebenden Ele-
mente 56, d. h. die Radiatorelemente, potentialfrei. Der
Rahmen 52 ist vorzugsweise aus Kunststoff ausgebildet,
wodurch die elektrische Isolation weiter verbessert wer-
den kann. Einen zusätzlichen Schutz insbesondere ge-
gen unbefugtes Berühren der stromführenden Teile der
Heizvorrichtung wird zusätzlich durch das Gitter geschaf-
fen, welches ebenfalls aus Kunststoff geformt und ein-
teilig mit den Rahmenschalen 54 ausgebildet ist.
[0036] An einer Stirnseite des Rahmens 52 befindet
sich in an sich bekannter Weise ein Steckeranschluss,
von dem Energieversorgungs- und/oder Steuerleitungen
abgehen, durch welche die Heizvorrichtung steuerungs-
mäßig und stromversorgungsmäßig in einem Fahrzeug
angeschlossen werden kann. An der Stirnseite des Rah-
mens 52 ist ein Gehäuse angedeutet, welches neben
dem Steckeranschluss auch Steuer- bzw. Regelelemen-
te aufweisen kann.

Bezugszeichenliste

[0037]

1 Wärmeerzeugendes Element
2 Gehäuseschalenelement
3 Schalengegenelement
4 Dichtstreifen
5 PTC-Heizelement
7 Isolierschicht
9 Isolierfolie
10 Blechstreifen
11 Radiatorelement
20 Nut
21 Feder
30 Kunststofffolie
32 Kunststofffolie
34 Kunststofffolie
36 Kunststofffolie
38 Glasfasergewebe
40 mehrlagige Folie, außen
42 mehrlagige Folie, innen
52 Rahmen
54 Rahmenschale
56 wärmeabgebendes Element
58 Längsstreb
60 wärmeerzeugendes Element

Patentansprüche

1. Wärmeerzeugendes Element (1), insbesondere zur
Lufterwärmung in einem elektrischen Zuheizer eines
Kfz, umfassend wenigstens ein PTC-Heizelement
(5) und ein das PTC-Heizelement (5) umgebendes,
isolierendes Gehäuse (2, 3) sowie elektrische Lei-
terbahnen (10), deren Innenflächen an gegenüber-

liegenden Seiten des PCT-Heizelementes (5) anlie-
gen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Außenflächen der elektrischen Leiterbah-
nen (10) jeweils von einer Isolierschicht (7) über-
deckt sind, die wenigstens zwei miteinander verbun-
dene Kunststofffolien (30, 32; 34, 36) umfasst und
dass die Isolierschichten (7) fest mit dem Gehäuse
(2, 3) verbunden sind.

2. Wärmeerzeugendes Element nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kunststofffolien
(30, 32; 34, 36) unter Einschluss eines Fasergewir-
kes (38) miteinander verbunden sind.

3. Wärmeerzeugendes Element nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kunststofffolien
(30, 32; 34, 36) unter Einschluss eines Glasfaserge-
webes (38) miteinander verbunden sind.

4. Wärmeerzeugendes Element nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kunststofffolien
(30, 32; 34, 36) unter Einschluss eines silikonge-
tränkten Fasergewirkes (38) miteinander verbunden
sind.

5. Wärmeerzeugendes Element nach einem der An-
sprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Isolierschicht (7) jeweils wenigstens zwei mitein-
ander verbundene Kunststofffolien (30, 32; 34, 36)
umfassende Folien (40) umfasst, die miteinander
verklebt sind.

6. Wärmeerzeugendes Element nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die miteinander verbundenen Kunststofffolien
(30, 32; 34, 36) eine Durchschlagfestigkeit von we-
nigstens 2,00 kV haben.

7. Wärmeerzeugendes Element nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die wenigstens zwei miteinander verbundenen
Kunststofffolien (30, 32, 34, 36) unmittelbar an der
elektrischen Leiterbahn (10) anliegen und dass die
wenigstens zwei miteinander verbundenen Kunst-
stofffolien (30, 32; 34, 36) auf der Außenseite des
wärmeerzeugenden Elementes (1) vorgesehen
sind.

8. Wärmeerzeugendes Element nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Isolierschicht (7) mittels Umspritzen mit
dem das PTC-Heizelement (5) umgebenden isolie-
renden Gehäuse (2, 3) verbunden ist.

9. Wärmeerzeugendes Element nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Isolierschicht (7)
unter Einschluss der Ränder der Leiterbahn (10) mit
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dem Gehäuse (2, 3) verbunden ist.

10. Wärmeerzeugendes Element nach Anspruch 8 oder
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
(2, 3) aus Silikon gebildet ist.

11. Wärmeerzeugendes Element nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das die Kunststofffolie (30, 32; 34, 36) bildende
Material ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend
aus: Polyimid, Polyamid, Silikon.

12. Wärmeerzeugendes Element nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kunststofffolie (30, 32; 34, 36) eine Dicke
von zwischen 0,05 mm und 0,09 mm, vorzugsweise
von zwischen 0,06 mm und 0,08 mm hat.

13. Wärmeerzeugendes Element nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die miteinander verbundenen Kunststofffolien
(30, 32; 34, 36) über einen Silikon enthaltenden Kle-
ber miteinander verbunden sind.

14. Heizvorrichtung mit mehreren wärmeerzeugenden
Elementen (60) umfassend wenigstens ein PTC-
Element (6) und an gegenüberliegenden Seitenflä-
chen des PTC-Elementes (6) anliegende elektrische
Leiterbahnen (4) und in parallelen Schichten ange-
ordneten wärmeabgebenden Elementen (56), die an
gegenüberliegenden Seiten des wärmeerzeugen-
den Elementes (60) angelegt gehalten sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die wärmeabgebenden Elemente (56) unter
Zwischenlage einer wenigstens zwei miteinander
verbundene Kunststofffolien (30, 32, 34, 36) umfas-
senden Isolierschicht (7) an den gegenüberliegen-
den Seiten des wärmeerzeugenden Elementes (56)
anliegen.

15. Heizvorrichtung zur Lufterwärmung gekennzeich-
net durch wenigstens ein wärmeerzeugendes Ele-
ment nach einem der Ansprüche 1 bis 13.
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